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und Unterdrückung befreiten Per
sönlichkeit, ihrer Talente und schöp
ferischen Fähigkeiten. Dazu gehö
ren das Recht auf allseitige Bildung, 
unabhängig von der sozialen Stel
lung, das Recht, an den Schätzen 
der Kultur und Kunst teilzuhaben, 
das Recht. zur wissenschaftlichen, 
kulturell-künstlerischen und sportli
chen Selbstbetätigung. Bedeutsam 
ist auch das Recht jedes Bürgers, 
sich mit —► Eingaben (Vorschlägen, 
Kritiken, Beschwerden) an Volks
vertretungen, Staatsorgane, Betriebe 
und Einrichtungen zu wenden und 
Klärung seiner Angelegenheiten zu 
fordern. Zu den Grundrechten ge
hören das Recht auf Vereinigungs
und Versammlungsfreiheit, das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, 
die Gewissens-, die Glaubens- und 
Bekenntnisfreiheit, das freie, allge
meine, gleiche und geheime Wahl
recht, das Recht auf Freizügigkeit, 
auf Unverletzbarkeit der Wohnung 
und des Post- und Fernmeldege
heimnisses. Alle diese Grundrechte 
werden durch die sozialistische Ge
sellschaft und ihren Staat auf vielfäl
tige Weise garantiert. »Die Deutsche 
Demokratische Republik garantiert 
allen Bürgern die Ausübung ihrer 
Rechte und .ihre Mitwirkung an der 
Leitung der gesellschaftlichen Ent
wicklung . . . Achtung und Schutz 
der Würde und Freiheit der Persön
lichkeit sind Gebot für alle staatli
chen Organe, alle gesellschaftlichen 
Kräfte und jeden einzelnen Bürger.« 
(Verf. der DDR, Art. 19) Umfas
sende Garantien politischer, ideolo
gischer, ökonomischer und juristi
scher Art sichern jedem Bürger, daß 
er seine Grundrechte verwirklichen 
kann und gegen deren Verletzung 
geschützt ist. Eine wesentliche Ga
rantie der Grundrechte besteht in 
der Entfaltung der —*■ sozialistischen 
Demokratie und der ständigen Ver
besserung der Qualität der staatli
chen Leitung, durch die jedem Bür
ger die Möglichkeit gegeben wird, 
aktiv an den Staatsangelegenheiten

auf allen Ebenen mitzuwirken und 
seine staatsbürgerlichen Rechte be
wußt zu verwirklichen. Die vom so
zialistischen Staat garantierte straf
rechtliche, disziplinarische und ma
terielle Verantwortlichkeit dient 
dem Schutz der Grundrechte der 
Bürger. Alle, die in der sozialisti
schen Gesellschaft Verantwortung 
tragen, sind zur Achtung gegenüber 
allen Bürgern, zu aufmerksamem 
und rücksichtsvollem, zu feinfühli
gem und höflichem Verhalten ver
pflichtet. Die sozialistische Gesell
schaft ist im Interesse ihrer Entwick
lung als Ganzes wie der jedes einzel
nen ihrer Mitglieder daran interes
siert, daß alle Bürger ihre Grund
rechte aktiv verwirklichen. Die Ver
fassung bestimmt deshalb, daß Ge
sellschaft und Staat nicht auf die Er
füllung unerläßlicher Grundpflich
ten verzichten können, wenn die 
Grundrechte ihrer Bürger gesichert 
sein sollen. Damit wird die alte For
derung der Arbeiterbewegung ver
wirklicht: »Keine Rechte ohne
Pflichten, keine Pflichten ohne 
Rechte.« In diesem Sinne sind in der 
Verfassung der DDR folgende 
Grundpflichten der Bürger geregelt: 
die Pflicht zum Schutz des Friedens 
und des sozialistischen Vaterlandes 
einschließlich der Verteidigung der 
DDR, die Pflicht zu gesellschaftlich 
nützlicher Tätigkeit, die Pflicht zum 
Schulbesuch und zur Berufsausbil
dung für Kinder und Jugendliche, 
die Pflicht zum Schutz und zur Si
cherung des sozialistischen Eigen
tums, die Pflicht der Eltern, ihre 
Kinder zu gesunden, allseitig gebil
deten, staatsbewußten Menschen zu 
erziehen. Dabei geht die Verfassung 
vom sozialistischen Bewußtsein der 
Staatsbürger aus, die immer besser 
erkennen, daß die Verwirklichung 
der Grundrechte und die Erfüllung 
der Grundpflichten eine unerläßli
che Einheit bilden müssen, wenn sie 
auf dem Wege des Sozialismus und 
Kommunismus weiter erfolgreich 
voranschreiten wollen.


